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Internationale Akademie für Kriminalprophylaxe

Am 26. und 27. März 1977 haben in Innsbruck Vertreter namhafter wissenschaftlicher

Organisationen aus der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der

Schweiz die Internationale Akademie für Kriminalprophylaxe gegründet. Die
Akademie hat sich zur Aufgabe gestellt, vorbeugende Verbrechensbekämpfung und die

hiefür notwendige Forschung, vorzüglich im deutschen Sprachbereich, zu intensivieren

und die diesbezüglichen Aktivitäten in den einzelnen Ländern zu koordinieren.

Die Akademie wird repräsentiert durch Dr. phil. G. Nass (Akademie für
kriminologische Grundlagenforschung, Kassel BRD), Ministerialrat Mg. rer. œc. Dr.
iur. V. Pickl (Österreichische Gesellschaft für Strafvollzugskunde, Wien) und Dr.

phil. W. T. Haesler (Arbeitsgruppe für Kriminologie des Schweiz. Nationalkomitees
für geistige Gesundheit, Zürich).

Behinderungsstatistik

Pro Infirmis stellt fest, dass wir in der Schweiz eine offizielle Behindertenstatistik
noch nicht besitzen. Doch hat das Zentralsekretariat dieser Organisation aufgrund
in- und ausländischer Angaben die nachfolgend aufgeführten Grössenordnungen
für die Schweiz berechnet. «Behindert» will dabei in einem weiten Sinn verstanden
sein — nicht etwa nur im Sinne von «IV-berechtigt». Denn der Begriff der Behinderung

im Sinne der IV-Vorschriften ist weit enger gefasst, als was man gemeinhin
unter Behinderung versteht. Pro Infirmis rechnet damit, dass in der Schweiz über
eine Million Menschen leben, die als Behinderte auf irgendeine Hilfe angewiesen
sind. Dazu gehören zum Beispiel:

200 000 Schwerhörige
7 000 Gehörlose

25 000 Sprachgebrechliche
9 000 Blinde und Sehschwache

500 000 körperlich Behinderte und chronisch Kranke
40 000 Epilepsiekranke

180 000 geistig Behinderte
100 000 milieu- und verhaltensgestörte Kinder

Wenn wir bedenken, dass das Statistische Jahrbuch der Schweiz die Wohnbevölkerung

der Schweiz für das Jahr 1970 mit 6269783 Personen angibt, so wird uns
klar, welche Bedeutung der sozialen Integration der Behinderten in unserer Gesellschaft

zukommt. Darüber hinaus aber muss dem Behinderten geholfen werden,
jenes Mass an persönlicher Befriedigung, an mitmenschlichen Kontakten, an
Lebensqualität überhaupt zu finden, das wir alle nötig haben, um unser Dasein als

sinnvoll und möglichst erfüllt zu erleben. M. H.
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